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Amtliche Bekanntmachung des 
Bebauungsplans Nr. 98 - KAW-
Gelände - der Universitäts- und 
Hansestadt Greifswald gemäß 
§ 10 Baugesetzbuch (BauGB)

Die von der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifs-
wald in der Sitzung am 08.06.2015 beschlossene Satzung über 
den Bebauungsplan Nr. 98 - KAW-Gelände - (Abgrenzung gemäß 
Planausschnitt), bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B), einschließlich der baugestalterischen Festsetzungen 
gemäß § 86 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO 
M-V), wird hiermit bekannt gemacht.

Planausschnitt:

Frühzeitige Öffentlichkeits-
beteiligung zum Vorentwurf

der 24. Änderung des
Flächennutzungsplans der 

Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald gemäß § 3 Absatz 1 

Baugesetzbuch (BauGB)
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf der 
24. Änderung des Flächennutzungsplans (Abgrenzung gemäß Pla-
nausschnitt) erfolgt durch öffentlichen Aushang des Vorentwurfs der 
24. Änderung des Flächennutzungsplans sowie dessen Begründung 
mit Umweltbericht im Stadtbauamt der Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald, Abteilung Stadtentwicklung/untere Denkmalschutzbe-
hörde - Greifswald, Stadthaus Markt 15 -

vom 08.07.2016 bis einschließlich 09.08.2016
zu jedermanns Einsicht zu folgenden Zeiten:
Montag 9:00 - 16:00 Uhr
Dienstag 9:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 9:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 9:00 - 16:00 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr

Amtliche Bekanntmachung des 
1. Änderungsbeschlusses zum 

Bebauungsplan Nr. 109 - Gewerbe-
gebiet Anklamer Landstraße - 

der Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald, gemäß § 2 Absatz 1 
Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat in 
ihrer Sitzung am 23.05.2016 beschlossen, in Abänderung des Auf-
stellungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 109 - Gewerbegebiet 
Anklamer Landstraße - (Beschluss B344-17/11 vom 04.07.2011) 
den Bebauungsplan (gemäß Planausschnitt) in - Fachmarktzen-
trum Anklamer Landstraße - umzubenennen und die ursprüngliche 
Zielstellung des Bebauungsplanes, welche sich seinerzeit in der 
allgemeinen Bezeichnung „Gewerbegebiet“ ausdrückte, nunmehr 
zu konkretisieren. Im Geltungsbereich soll ein Fachmarktzentrum 
mit Anlagen und Betrieben des fachorientierten Handels sowie 
Einrichtungen des Dienstleistungssektors entwickelt werden. 
Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.

Planausschnitt:

Greifswald, den 08.06.2016

Der Oberbürgermeister

Städtebaulicher Rahmenplan 
Innenstadt / Fleischervorstadt, 

Bekanntmachung der 
Neufassung 2016

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat 
in ihrer Sitzung am 16.11.2015 den Städtebaulichen Rahmenplan 
Innenstadt/Fleischervorstadt (Abgrenzung gemäß Planausschnitt) 
einschließlich inhaltlicher Änderungen als städtebauliche Leitlinie 
für die weitere Entwicklung der o. g. Stadtteile beschlossen. 
Während der Beratung des Entwurfes zum Rahmenplan wurden 
zahlreiche Änderungsanträge eingebracht und auf der Bürgerschafts-
sitzung am 16.11.2015 teilweise beschlossen.
Das beauftragte Planungsbüro - Stadt Büro Hunger, Stadtforschung 
und -entwicklung GmbH - hat die Änderungsanträge dokumentiert, 
evaluiert und in den Entwurf des Rahmenplanes eingearbeitet. Die 
Neufassung wurde dem Stadtbauamt im März 2016 übergeben.
Die Neufassung 2016 des Städtebaulichen Rahmenplans Innen-
stadt/Fleischervorstadt wird hiermit bekannt gemacht.

Planausschnitt:

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald evaluiert mit der Rah-
menplanung kontinuierlich Zielstellungen und Handlungsfelder der 
Stadterneuerung und -entwicklung für die Gebietskulisse Innen-
stadt/Fleischervorstadt. Der 1992 erstmals beschlossene und 

Planausschnitt:

Während dieser Zeiten wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung gegeben. Es können von jedermann während dieser Ausle-
gungsfrist Anregungen zu dem Vorentwurf der 24. Änderung des 
Flächennutzungsplans sowie dessen Begründung mit Umweltbericht 
schriftlich oder während der Sprechzeiten zur Niederschrift vorge-
bracht werden.
Gleichzeitig werden die zur Auslegung bestimmten Unterlagen wäh-
rend dieses Auslegungszeitraums im Internet unter der Adresse 
- http://www.greifswald.de/de/verwaltung-politik/auslegungen/
buerger-und-behoerdenbeteiligung-in-der-bauleitplanung/ - zur Infor-
mation, Einsichtnahme und zum Abruf (Download) bereitgehalten.
Zu Informationszwecken ist diese Bekanntmachung ab dem Tag 
ihrer ortsüblichen Bekanntmachung im „Greifswalder Stadtblatt“ 
auch im Internet unter der Adresse - http://www.greifswald.de/
de/verwaltung -politik/ortsrecht/oeffentliche-bekanntmachungen/ 
- aufrufbar.

Greifswald, den 15.06.2016

Der Oberbürgermeister

Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 98 - KAW-Gelände - tritt 
mit Ablauf des Erscheinungstages dieser Bekanntmachung in Kraft.
Jedermann kann die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 98 - 
KAW-Gelände - und die Begründung mit Umweltbericht und die 
zusammenfassende Erklärung sowie die für die Planung relevanten 
DIN-Vorschriften ab diesem Tag im Stadtbauamt der Universitäts- 
und Hansestadt Greifswald, Abteilung Stadtentwicklung/untere 
Denkmalschutzbehörde - Greifswald, Markt 15 - während der fol-
genden Sprechzeiten einsehen und über den Inhalt Auskunft ver-
langen:
Dienstag 9:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 9:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag 9:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 9:00 - 12:00 Uhr.
Eine beachtliche Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans sowie beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB werden gemäß § 215 
BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Universitäts- und 
Hansestadt Greifswald unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Sätze 1 und 2 sowie Absatz 
4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschä-
digungsansprüche für Eingriffe durch diesen Bebauungsplan in eine 
bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädi-
gungsansprüchen sowie auf die Bestimmung des § 5 Absatz 5 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV 
M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. 
M-V, S. 777) wird hingewiesen.

Greifswald, den 08.06.2016

Der Oberbürgermeister
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Präambel
Auf der Grundlage der § 2 und 5 der Kommunalverfassung des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) zuletzt verkündet als 
Artikel 1 des Gesetzes vom 13.07.2011 (GVOBI. M-V S. 777) 
sowie der § 1, 2, 7, 9 und 10 des Kommunalabgabengesetzes 
Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 13.07.2011 (GVOBI. M-V S. 777, 833), hat 
die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald am 
23.05.2016 folgende Satzung über die Erhebung von Beiträgen für 
die Abwasserentsorgung - Schmutzwasser und Niederschlagswas-
ser - in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (Abwasserbei-
tragssatzung) beschlossen:

I. Abschnitt

Allgemeine Regelungen
§ 1

Gegenstand der Satzung
Diese Satzung regelt die Erhebung von Beiträgen für die öffent-
liche Schmutzwasserentsorgungsanlage und die beitragsrechtlich 
selbständige Niederschlagswasserentsorgungsanlage der Universi-
täts- und Hansestadt Greifswald, nachstehend Stadt genannt. Die 
Regelungen über die Erhebung von Gebühren für die Schmutzwas-
ser- und Niederschlagswasserentsorgung sind einer gesonderten 
Satzung vorbehalten. Sofern nachfolgend die Stadt als Adressat 
von Rechten und Pflichten benannt ist, bezieht sich dies auf den 
Eigenbetrieb „Abwasserwerk Greifswald“.

§ 2
Beiträge und Kostenerstattung

(1) Die Stadt erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Beiträge nach 
§ 9 KAG M-V (Anschlussbeiträge) zur Deckung des Aufwandes für 
die Herstellung der Abwasseranlagen der eigenständigen öffentli-
chen Einrichtungen:
a)  zentrale Schmutzwasserentsorgung
b)  Niederschlagswasserentsorgung
(2) Zu dem Aufwand, der durch Beiträge gedeckt wird, gehört ins-
besondere der Aufwand für die Herstellung
a)  des Klärwerks,
b)  von Druckentwässerungsanlagen im öffentlichen Bereich, 

einzelnen Druckrohrleitungen, Sammlern für Schmutz- und 
Niederschlagswasser, Pumpwerken für Schmutz- und Nieder-
schlagswasser, Regenrückhaltebecken,

c)  von jeweils einem Anschlusskanal für Schmutz- und Nieder-
schlagswasser zu den einzelnen Grundstücken, nicht jedoch 
der Aufwand für die auf den Grundstücken herzustellenden 
Grundstücksentwässerungsanlagen,

d)  von Gräben und solchen Gewässern, die aufgrund der vorge-
schriebenen wasserrechtlichen Verfahren Bestandteil der Ab-
wasseranlagen sind,

e)  der anteilige Aufwand für die von Dritten errichteten und un-
terhaltenen Anlagen, wenn sich die Stadt ihrer zur Abwasse-
rentsorgung bedient und diese Teil der jeweiligen öffentlichen 
Einrichtungen sind.

(3) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören nicht
-  der Aufwand, der durch Leistungen und Zuschüsse Dritter ge-

deckt wird, soweit diese nicht zur Deckung eines evt. allgemei-
nen Anteils verwendet werden,

-  die Kosten für die laufende Unterhaltung und Anteile an den 
allgemeinen Verwaltungskosten.

(4) Kostenerstattungen nach tatsächlichen Kosten werden für die 
Herstellung, den Aus- und Umbau, die Erneuerung und Beseitigung 
von zusätzlichen Anschlusskanälen im öffentlichen Bereich sowie 
für die Herstellung, den Aus- und Umbau, die Erneuerung und Be-
seitigung von Grundstücksentwässerungsanlagen und Abwasser-
vorbehandlungsanlagen auf privaten Grundstücken erhoben.

II. Abschnitt 

Beiträge für die zentrale Abwasserbeseitigung
§ 3

Gegenstand der Beitragspflicht
(1) Der Beitragspflicht zur Deckung des Gesamtaufwandes nach 
§ 2 Abs. 2 unterliegen alle Grundstücke, die an die öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen werden können und
a)  für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, 

sobald und soweit sie bebaut oder gewerblich genutzt werden 
dürfen oder

b)  für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festge-
setzt ist, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind 
und nach der geordneten baulichen Entwicklung der Stadt zur 
Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen oder

c)  wenn sie bebaut sind.
(2) Wird ein Grundstück über einen Anschlusskanal an die öffentliche 
Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der 
Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 
nicht erfüllt sind.
(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grund-
stück im grundbuchrechtlichen Sinn.
Ausnahmsweise sind mehrere Grundstücke, die im Eigentum der-
selben Person stehen und räumlich zusammenhängende wirtschaft-
liche Einheiten bilden, als ein Grundstück nach dieser Satzung zu 
behandeln, wenn einzelne Grundstücke im Sinne des Grundbuch-
rechtes wegen ihrer geringen Abmessung oder Lage nicht beitrags-
fähig wären, die wirtschaftliche Einheit dieser Grundstücke jedoch 
insgesamt die Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllt.

§ 4
Beitragsmaßstab Schmutzwasser

(1) Der Anschlussbeitrag für die Schmutzwasserbeseitigung wird 
nach einem nutzungsbezogenen Flächenbeitrag errechnet.
(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrags 
werden für das 1. Vollgeschoss 25 % und für jedes weitere Vollge-
schoss 15 % der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht.
Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen 
Bauvorschriften Vollgeschosse sind. Ist das Bauwerk wegen seiner 
besonderen Nutzungsart höher als 6 m und eine Geschosszahl 
wegen der Besonderheit des Bauwerks nicht feststellbar, werden 
bei industriell genutzten Grundstücken je volle 3,50 m als ein Vollge-
schoss gerechnet. Das gilt auch bei allen in anderer Weise baulich 
oder gewerblich genutzten Grundstücken.
Für Gebäude, die nach außer Kraft getretenem Baurecht genehmigt 
worden sind und 2,60 m Geschosshöhe nicht erreichen, gilt jedes 
Geschoss als ein Vollgeschoss, wenn es der dauernden Wohnnut-
zung und/oder gewerblichen Nutzung dient.
(3) Als Grundstücksfläche gilt:
a)  bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes 

oder innerhalb förmlich festgelegter Sanierungsgebiete gem. 
§ 142 BauGB liegen, die gesamte Fläche des Buchgrundgrund-
stücks, wenn für das Grundstück im Bebauungsplan (B-Plan) 
oder Satzungen bauliche oder gewerbliche bzw. industrielle 
Nutzung festgesetzt oder vorhanden ist,

b)  bei Buchgrundstücken, die teilweise im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplanes und mit der Restfläche innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils - § 34 BauGB - liegen, 
die Gesamtfläche des Grundstückes, wenn es baulich, ge-
werblich oder industriell nutzbar ist; bei Buchgrundstücken, 
die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und 
mit der Restfläche sowohl im Innen-als auch im Außenbereich 
liegen, die Gesamtfläche des Buchgrundstücks, begrenzt auf 
die Fläche innerhalb des Bebauungsplanes zuzüglich einer zwi-
schen der Bebauungsplan-/lnnenbereichsgrenze und einer im 
Abstand von 50 Meter hierzu verlaufenden Parallelen,

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit § 8 der Eigenbetriebs-
verordnung M-V wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Univer-
sitäts- und Hansestadt Greifswald B 294-12/16-vom 14.03.2016 
nachfolgende Änderung der Betriebssatzung vom 10.03.2014 
erlassen:

1. § 7 „Werksausschuss“ Absatz (2) wird wie folgt geändert:
Der Werksausschuss hat 7 Mitglieder und 7 Stellvertreter, von 
denen jeweils 2 sachkundige Einwohner sind.
2. Die Änderung der Betriebssatzung tritt am Tage nach ihrer 

Bekanntmachung in Kraft.

Soweit beim Erlass fieser Satzung gegen Verfahrens- oder Formvor-
schriften verstoßen wurde, können diese entsprechend § 5 Abs. 5 
der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntmachung 

nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht 
für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntma-
chungsvorschriften.

Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Abwasserentsorgung 
- Schmutzwasser und Niederschlagswasser - in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 

(Abwasserbeitragssatzung)

Änderung der Betriebssatzung des Abwasserwerkes Greifswald - Eigenbetrieb der UHGW

c)  bei Grundstücken, für die kein B-Plan besteht und die inner-
halb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen - 
§ 34 BauGB - oder die innerhalb eines förmlich festgesetzten 
Sanierungsgebietes liegen, die Gesamtfläche des Buchgrund-
stücks; wenn sich die Grundstücksfläche über den Innenbe-
reich hinaus bis in den Außenbereich erstreckt, begrenzt auf 
die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer 
im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Parallelen; das gilt 
auch, wenn bei Entstehen der Beitragspflicht landwirtschaft-
liche Nutzung vorliegt,

d)  Im Falle von § 4 Abs. 3 Buchst. c, bei Grundstücken, die nicht 
an eine Straße angrenzen oder nur durch einen zum Grund-
stück gehörenden Weg oder über ein anderes Grundstück 
mit einer Straße verbunden sind, die Fläche zwischen der der 
Straße zugewandten Grundstücksseite und einer im Abstand 
von 50 m dazu verlaufenden Parallelen.

e)  bei Grundstücken, die über die sich nach Buchstaben b) bis d) 
ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt 
sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze bzw. im 
Falle von Buchst. d) der der Straße zugewandten Grundstücks-
seite und einer Parallelen hierzu, die in einer Tiefe verläuft, 
die der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung 
mit Anschlussbedarf entspricht. Werden unbeplante lnnenbe-
reichsgrundstücke von mehreren Erschließungsanlagen er-
schlossen (Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke) 
ist die Tiefenbegrenzung parallel zu jeder Straße zu ziehen 
und die Gesamtfläche innerhalb der Tiefenbegrenzung zu be-
rücksichtigen; auf die Lage der Ent- oder Versorgungsleitungen 
bzw. des Grundstücksanschlusses kommt es dabei nicht an. 
Baulichkeiten, die ausschließlich landwirtschaftlichen Zwe-
cken (z. B. Scheunen, Ställe) dienen, begründen keinen im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil;

f)  bei Grundstücken, für die im B-Plan sonstige Nutzung ohne 
oder mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder 
die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils (§ 
34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden (z. B. Festplätze, 
Dauerkleingärten - nicht aber Sportplätze und Friedhöfe), 75 
% der Grundstücksfläche. Das gilt nicht für Zelt- und Camping-
plätze sowie Schwimmbäder, die mit 100 % der Grundstücks-
fläche beitragspflichtig werden;

g)  bei Grundstücken, für die im B-Plan die Nutzung als Sport-, Golf-
platz, Kirche oder Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines 
im Zusammenhang bebauten Ortsteiles tatsächlich so genutzt 
werden, die Grundfläche der an die Abwasserbeseitigungsanlage 
angeschlossenen oder anschließbaren Baulichkeiten, geteilt 
durch die Grundflächenzahl (GRZ) 0,2, höchstens jedoch die 
tatsächliche Grundstücksfläche; die so ermittelte Fläche wird 
diesen Gebäuden dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen ent-
sprechend einer räumlichen Zuordnung zum Gebäude auf dem 
Grundstück verlaufen. Die sich so ergebende, der Veranlagung 
zugrunde liegende Grundstücksfläche wird zeichnerisch in einer 
Anlage zum Beitragsbescheid dargestellt;

h) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) 
die Grundfläche der an die Abwasseranlagen angeschlossenen 
oder anschließbaren Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2, 
höchstens jedoch die tatsächliche Grundstücksgröße. Die so 
ermittelte Fläche wird diesen Gebäuden dergestalt zugeord-
net, dass ihre Grenzen entsprechend einer räumlichen Zuord-
nung zum Gebäude auf dem Grundstück verlaufen.

 Die sich so ergebende der Veranlagung zugrunde liegende 
Grundstücksfläche wird zeichnerisch in einer Anlage zum Be-
scheid dargestellt;

i)  bei Buchgrundstücken im Geltungsbereich einer Satzung nach 
§ 34 Abs. 4 BauGB die Gesamtfläche des Grundstücks, die 
von der Satzung erfasst wird, soweit die Satzung die Bebau-
ungstiefe nicht festlegt;
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j)  unbebaute Außenbereichsgrundstücke im Geltungsbereich 
einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB werden den lnnenbe-
reichsgrundstücken gleichgestellt und sind gem. Buchst. a) 
- e) bzw. i) zu beurteilen;

k)  bei angeschlossenen Grundstücken im Außenbereich, für die 
durch Planfeststellung eine der baulichen Nutzung vergleich-
bare Nutzung zugelassen ist, gilt als Beitragsfläche die Fläche, 
auf die sich die Planfeststellung bezieht.

(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 gilt:
a)  soweit ein B-Plan besteht, die im B-Plan festgesetzte höchst-

zulässige Zahl der Vollgeschosse; sind im B-Plan unterschied-
liche Geschosszahlen festgesetzt, werden sie den einzelnen 
Grundstücksteilflächen zugeordnet;

b)  soweit kein B-Plan besteht:
 1.  bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhan-

denen Vollgeschosse,
 2.  bei unbebauten Grundstücken die Zahl der in der näheren 

Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse,
 3.  bei Grundstücken, die mit einem Kirchen- oder Friedhofsge-

bäude bebaut sind, gilt das Kirchen oder Friedhofsgebäude 
als eingeschossiges Gebäude,

c)  bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Voll-
geschosse nicht festgesetzt ist, sondern nur die Höhe der bau-
lichen Anlagen oder eine Baumassenzahl angegeben ist, die 
durch 2,6 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe; bei Indus-
trie- und Gewerbegrundstücken, die wegen der Besonderheit 
ihrer Nutzung eine Geschosshöhe von mehr als 2,6 m benö-
tigen, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe. 
Eine Aufrundung von Bruchzahlen findet nicht statt. Es wird 
mindestens ein Geschoss zu Grunde gelegt.

d)  bei Grundstücken, für die im B-Plan eine sonstige Nutzung fest-
gesetzt ist oder die außerhalb von B-Plan-Gebieten tatsäch-
lich so genutzt werden (z. B. Sportplätze, Kirchen, Friedhöfe, 
Schwimmbäder, Fest-, Zelt- und Campingplätze, Dauerkleingär-
ten), wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt,

e)  die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrech-
nung ergebenden Vollgeschosse, wenn aufgrund der tatsäch-
lich vorhandenen Bebauung die Zahl der Vollgeschosse nach 
Buchstabe a) oder nach Buchstabe c) überschritten werden,

f)  Soweit in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollge-
schosse noch die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe be-
stimmt sind, ist der in der näheren Umgebung überwiegend 
festgesetzte oder tatsächlich vorhandene Berechnungswert 
nach Buchstaben a) oder c) zugrunde zu legen.

(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich eines Planes nach § 
12 BauGB bzw. Satzungen gem. § 34 Abs. 4 und 35 Abs. 6 BauGB 
liegen, sind zur Ermittlung der Geschosszahlen die Vorschriften 
entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für
a)  Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen 

über die zulässige Geschosszahl getroffen sind,
b)  die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Sat-

zung keine Bestimmung über die zulässige Geschosszahl 
enthält.

§ 5
Beitragsmaßstab für Niederschlagswasserentsorgung

(1) Der Anschlussbeitrag für die Niederschlagswasserentsorgung 
errechnet sich durch Vervielfältigung der Grundstücksfläche mit der 
Grundflächenzahl (GRZ) gemäß Absatz 3.
(2) Die entsprechende Grundstücksfläche ergibt sich aus den Be-
stimmungen des § 4 Abs. 3 dieser Satzung.
(3) Die Grundflächenzahl (GRZ) wird wie folgt festgesetzt:
a)  In Gebieten, für die ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan 

besteht, ergibt sich die GRZ aus den Festsetzungen des Be-
bauungsplans,

b)  In den Fällen des § 33 BauGB (Vorhaben während der Planauf-
stellung) ist die GRZ nach dem Stand der Planungsarbeiten 
zugrunde zu legen,

c) Enthalten der Bebauungsplan bzw. der in der Aufstellung be-
findliche Bebauungsplan keine Festsetzungen über die GRZ 
sowie in Gebieten gem. § 34 BauGB (unbeplanter Innenbe-
reich) wird die RGZ wie folgt festgesetzt:

 - Kleinsiedlungs-, Wochenendhaus- und 
  Campingplatzgebiete 0,2
 - Ferienhausgebiete und Dauerkleingartengebiete 0,2
 - Dorfgebiete 0,2
 - Deichflächen 0,3
 - Wohngebiete 0,4
 - Mischgebiete 0,6
 - Sport- und Festplätze 0,6
 - Gewerbe- und Sondergebiete i. S. 
  von § 11 BauNVO 0,8
 - Kern- und Industriegebiete 1,0
 - Garagen- und Einstellplatzgrundstücke 1,0
d) Die Gebietszuordnung richtet sich bei Grundstücken,
 - die im Geltungsbereich eines Bebauungsplans liegen, nach 

den Festsetzungen des Bebauungsplans,
 - die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils 

liegen (§ 34 BauGB), nach der vorhandenen Bebauung in 
der näheren Umgebung.

e) Ist die tatsächliche Grundflächenzahl eines Grundstückes grö-
ßer als die zulässige Grundflächenzahl nach den Buchst. a) 
bis c), so ist bei der Beitragsberechnung von der tatsächlichen 
GRZ auszugehen.

f) Für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB) ist die Grund-
fläche nach der tatsächlichen Bebauung zu ermitteln. Dabei 
ist die tatsächliche Grundfläche zugrunde zu legen, wenn ein 
Anschluss an die Niederschlagswasserentsorgung erfolgt.

§ 6
Beitragssätze

(1) Der Beitragssatz für die Herstellung der öffentlichen Abwasser-
anlage Schmutzwasser beträgt 2,38 €/qm nutzungsbezogener 
Grundstücksfläche (Anschlussbeitrag Schmutzwasser).
(2) Der Beitragssatz für die Herstellung der öffentlichen Abwasseran-
lage Niederschlagswasser beträgt 1,04 €/qm nutzungsbezogener 
Grundstücksfläche (Anschlussbeitrag Niederschlagswasser).

§ 7
Entstehung der Beitragspflicht/des

Kostenerstattungsanspruchs
(1) Für Grundstücke, die bereits vor dem Inkrafttreten dieser Satzung 
an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen waren, entsteht 
die Beitragspflicht bzw. der Kostenerstattungsanspruch mit dem 
Inkrafttreten dieser Satzung.
(2) Für Grundstücke, die nach dem Inkrafttreten dieser Satzung 
angeschlossen werden, entsteht die Beitragspflicht mit dem Ab-
schluss der Maßnahmen, die für die Herstellung oder von betriebs-
fertigen Teileinrichtungen erforderlich sind und die den Anschluss 
des Grundstücks an die Abwasseranlage oder an die umgebauten 
und erneuerten Anlagenteile ermöglichen. Dieses ist mit der Her-
stellung des Anschlusskanals vom Sammler bis an die Grenze des 
an eine öffentliche Straße anliegenden Grundstücks der Fall. Sofern 
auf Grund der baulichen Situation (z. B. in der Altstadt) kein eigen-
ständiger Anschlusskanal für die Niederschlagswasserbeseitigung 
zum anliegenden Grundstück vorhanden ist, entsteht die Beitrags-
pflicht auch dann, wenn eine anderweitige Abflussmöglichkeit in 
den Sammler besteht.
(3) Bei bebauten und anschließbaren Grundstücken im Außenbe-
reich und sonstigen nicht Straßen angrenzenden Grundstücken 
entsteht die Beitragspflicht mit dem Anschluss.
(4) Der Kostenerstattungsanspruch gern. § 2 Abs. 4 entsteht mit 
der betriebsfertigen Herstellung der dort aufgeführten Anlagen.

§ 8
Beitragspflichtiger

(1) Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe 
des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstückes ist.
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der 
Erbbauberechtigte anstelle des Eigentümers beitragspflichtig. Ist 
das Grundstück mit einem Untererbbaurecht belastet, so ist der 
Untererbbauberechtigte anstelle des Erbbauberechtigten beitrags-
pflichtig.
Ist das Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 
233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
belastet, so ist der Inhaber dieses Rechtes anstelle des Eigentü-
mers beitragspflichtig.
Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Woh-
nungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teilei-
gentümer nur entsprechend ihres Teileigentums beitragspflichtig.
(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück; im Falle 
des Absatzes 1 Satz 2 auf dem Erbbaurecht, im Falle des Absatzes 
1 Satz 3 auf dem Untererbbaurecht, im Falle des Absatzes 1 Satz 
4 auf dem dinglichen Nutzungsrecht und im Falle des Absatzes 1 
Satz 5 zweiter Halbsatz auf dem Wohn- oder Teileigentum.

§ 9
Vorauszahlung

Sobald mit der Verlegung eines Abwasserkanals, einer Druckrohrlei-
tung oder einer Druckentwässerungsanlage in einem Bereich oder 
einer Straße der Stadt begonnen wird, können von den Beitrags-
pflichtigen der durch diesen Abwasserkanal oder diese Druckentwäs-
serungsanlage erschlossenen Grundstücke Vorauszahlungen von 
80 % des voraussichtlichen Anschlussbeitrages verlangt werden. 
Die Vorauszahlungen werden von der Stadt nicht verzinst.

§ 10
Ablösung

In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, 
kann die Ablösung durch Vertrag vereinbart werden. Die Höhe des 
Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe der in den § 4 und 5 bestimm-
ten Beitragsmaßstäben und der in § 6 festgelegten Beitragssätze 
zu ermitteln. Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Bei-
tragspflicht abgegolten.

§ 11
Heranziehung und Fälligkeit

(1) Der Betrag oder die Vorauszahlung werden durch Bescheid 
festgesetzt. Sie werden einen Monat nach Bekanntgabe des Be-
scheides fällig.

(2) Die Stadt kann auf Antrag Ratenzahlungen oder in besonderen 
Fällen Stundung bewilligen.
(3) Für Grundstücke, die vorübergehend vom Anschluss- und Be-
nutzungszwang durch die Stadt befreit worden sind, kann der An-
schlussbeitrag bis zur Aufhebung der Freistellung zinslos auf Antrag 
des Beitragspflichtigen gestundet werden.
(4) Sind in den Fällen des Abs. 2 die Voraussetzungen für die 
Bewilligung der Ratenzahlung oder Stundung nicht mehr gegeben 
oder wurden die vereinbarten Raten oder Termine nicht eingehalten, 
kann die Stadt den Gesamtbetrag einschließlich der entstandenen 
Zinsen sofort fällig stellen.

III. Abschnitt Schlussbestimmungen
§ 12

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen/Vergleichsverträge
Aus Gründen wirtschaftlicher Zweckmäßigkeit oder aus Gründen 
unklarer Rechtsverhältnisse können ausnahmsweise öffentlich-
rechtliche Vereinbarungen oder Vergleichsverträge abgeschlossen 
werden.

§ 13
Datenschutz

Zur Ermittlung der Beiträge und zu deren Festsetzung nach dieser 
Satzung ist die Erhebung grundstücks- und personenbezogener 
Daten bei den Grundstückseigentümern, den Einwohnermeldekar-
teien, Grundsteuerdateien, Gewerbemeldestellen, Bauordnungs-
behörde, den Katasterämtern und dem Grundbuchamt zulässig. 
Soweit zur Beitragserhebung nach dieser Satzung im Einzelfall 
erforderlich, dürfen bei Behörden anderer Gemeinden vorhandene 
personen- und grundstücksbezogene Daten erhoben werden. Die 
Daten dürfen von den Daten verarbeitenden Stellen nur zum Zwecke 
der Beitragserhebung weiter verwendet werden.

§ 14
Auskunfts-, Anzeige- und Duldungspflicht

(1) Die Beitrags-, und Kostenersatzpflichtigen haben der Stadt 
jede Auskunft zu erteilen, die für die Prüfung, Errechnung und 
Erhebung der Beiträge und für den Kostenersatz nach dieser 
Satzung erforderlich sind.
(2) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse an einem Grundstück 
ist der Stadt sowohl vom Veräußerer als auch vom Erwerber 
innerhalb eines Monats ab Erklärung der Auflassung schriftlich 
anzuzeigen.
(3) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Be-
rechnung der Beiträge beeinflussen, so haben die Beitrags- und 
Kostenersatzpflichtigen dieses unverzüglich der Hansestadt 
schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht, wenn 
solche Anlagen neu errichtet, geändert oder beseitigt werden.
(4) Die Grundstückseigentümer haben zu dulden, dass Beauf-
tragte und Bedienstete des Abwasserentsorgungsbetriebes der 
Stadt das Grundstück betreten, um Bemessungsgrundlagen 
festzustellen oder die Anlage zu überprüfen. Die Beauftragten 
oder Bediensteten weisen sich durch einen Dienstausweis aus.

§ 15
Ordnungswidrigkeiten

(1) Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die 
Bestimmungen des § 14 Abs. 1 bis 3 dieser Satzung sind Ord-
nungswidrigkeiten im Sinne des § 17 Abs. 2 des Kommunalabga-
bengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern und können 
gemäß § 17 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern mit einer Geldbuße bis zu 5000 EUR 
geahndet werden, soweit es dadurch ermöglicht wird, Abgaben zu 
verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen.
(2) Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die 
Bestimmungen des § 14 Abs. 4 dieser Satzung sind Ordnungswid-
rigkeiten im Sinne des § 5 Abs. 3 der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern und können mit einer Geldbuße bis 
zu 500 EUR geahndet werden.

§ 16
Inkrafttreten

Diese Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Abwasse-
rentsorgung - Schmutzwasser und Niederschlagswasser - in der 
Universitäts- und Hansestadt Greifswald tritt am Tage nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- oder Form-
vorschriften verstoßen wurde, können diese entsprechend § 5 Abs. 
5 Kommunalverfassung M-V nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden.
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Ge-
nehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.
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Auf Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der zurzeit geltenden Fassung, 
des § 1 Abs. 4 und § 6 Kommunalabgabengesetz M-V in der zurzeit 
geltenden Fassung und des Gesetzes zur Förderung von Kindern in 
Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege - Kindertages-
förderungsgesetz (KiföG M-V) in der zurzeit geltenden Fassung in 
Verbindung mit der Satzung des Landkreises Vorpommern-Greifs-
wald zur Umsetzung des Dritten Gesetztes zur Änderung des Kin-
derförderungsgesetztes (3. ÄndG KiföG M-V) vom 12.07.2010 wird 
nach Beschluss der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald vom 17.09.2013 folgende 1. Änderungssatzung der 
Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald erlassen:

Artikel I
Die Benutzungs- und Gebührensatzung für die kommunalen Kinder-
tagesstätten der Universitäts- und Hansestadt vom 17.09.2013 
wird wie folgt geändert:
1.  § 1 Allgemeines
 In § 1 wird die Angabe „Spatzentreff“ durch das Wort „Aben-

teuerland“ ersetzt.
2.  § 5 Ausgestaltung des Betreuungsverhältnisses
 Im Abs. 3 wird das Wort „ist“ durch das Wort „sind“ ersetzt 

und nach den Wörtern „dervolle Elternbeitrag“ werden die 
Wörter „und die vollen Verpflegungskosten“ ergänzt.

3.  § 7 Verpflegung wird wie folgt gefasst:
 „§ 7 Verpflegung
 (1) In den kommunalen Kindertagesstätten erfolgt im Kinder-

garten- und Krippenbereich eine Ganztagsverpflegung als inte-
graler Bestandteil des Leistungsangebotes gemäß § 10 Abs. 
la KiföG M-V. Diese beinhaltet bei einem

 a)  Ganztagsplatz Frühstück, Mittag und Vesper
 b)  Teilzeit- und Halbtags- Frühstück und Mittag oder 
  platzplatz Mittag und Vesper
 Im Krippen- und Kindergartenbereich können die Personen-

sorgeberechtigten zwischen der Abrechnungsart Pauschal- 

1. Änderungssatzung der Benutzungs- und Gebührensatzung für die kommunalen Kindertagesstätten 
der Universitäts- und Hansestadt

oder Spitzabrechnung wählen. Bei der Pauschalabrechnung 
erfolgt die Berechnung gemäß Abs. 1 unter Zugrundelegung 
von monatlich pauschal 17 Anwesenheitstagen; eine Einzel-
abrechnung je nach genommener Mahlzeit erfolgt nicht. Bei 
der Spitzabrechnung erfolgt eine monatliche Vorauszahlung 
für die Mahlzeiten gemäß Satz 1 unter Zugrundelegung von 
21 Anwesenheitstagen. Die Abrechnung erfolgt einmal jähr-
lich zum Jahresende bzw. bei Beendigung des Betreuungsver-
hältnisses. Eine Änderung der Abrechnungsart ist nur einmal 
jährlich mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende auf 
schriftlichen Antrag möglich.

 (2) Die Personensorgeberechtigten eines an der Hortbetreu-
ung teilnehmenden Kindes erklären im Betreuungsvertrag, 
ob die Teilnahme an der Mittagsverpflegung erfolgen soll. Bei 
Teilnahme an der Mittagsverpflegung erfolgt die Abrechnung 
portionsgenau monatlich rückwirkend. Die Teilnahme an der 
Verpflegung wird als Dauerbestellung eingerichtet. Ist eine Teil-
nahme des Kindes an der Verpflegung an bestimmten Tagen 
durch die Personensorgeberechtigten nicht gewünscht, so 
müssen diese die Bestellung in entsprechender Anwendung 
der Fristen des § 2 Abs. 3 Satz 2 dieser Satzung abmelden. 
Hierzu wird ein personalisiertes und passwortgeschützes elek-
tronisches Portal zur Verfügung gestellt, auf der die Bestel-
lungen abgewählt werden können.

 (3) Ausnahmen von der Ganztagsverpflegung nach Abs. 1 sind 
nur zulässig, wenn bestehende Allergien und Unverträglich-
keiten eine besondere Ernährung bedürfen. Dies ist schriftlich 
zu beantragen und durch ärztliches Attest nachzuweisen.

 (4) Im Übrigen gelten die Regelungen bezüglich des Betreu-
ungsvertrages und des Elternbeitrages entsprechend.“

4.  § 11 Grundlagen und Finanzierung des Elternbeitrages
 a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:
  „Der Elternbeitrag und die Verpflegungskosten sind differen-

ziert nach der Betreuungsart (Krippe, Kindergarten, Hort) 
und dem Betreuungsumfang (Ganztags-, Teilzeit- oder Halb-
tagsplatz) zu entrichten.“

 b) Im Abs. 7 werden nach den Wörtern „Die Höhe des Beitrages“ 
die Wörter „und der Verpflegungskosten“ ergänzt.

5.  Anlage 1 wird durch die Anlage „1. Betreuungsvertrag Kita“ 
ersetzt.

6.  Anlage 2 wird durch die Anlage „2. Betreuungsvertrag Hort“ 
ersetzt.

7.  Anlage 3 wird zu Anlage 5.
8.  Als Anlage 3 wird folgende Anlage eingefügt:
 „3. Änderung des Betreuungsvertrages Kita“
9.  Als Anlage 4 wird folgende Anlage angefügt:
 „4. Antrag auf Änderung des Betreuungsvertrages Hort“

Artikel II
Die 1. Änderungssatzung der Benutzungs- und Gebührensatzung 
für die kommunalen Kindertagesstätten der Universitäts- und Han-
sestadt tritt nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften verstoßen wurde, können diese erifSprechend § 5 Abs. 5 
Kommunalverfassung M-V nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. 
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Ge-
nehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften.











Seite 13   Greifswalder Stadtblatt Nr. 06/2016

Der Photoclub Nord Greifswald 
schaut aufs Innenleben aus 
Technik und Natur.
So unterschiedliche Sichten es 
auf das Innenleben gibt, so viel-
fältig ist auch die Interpretation 
des Begriffes „INNENLEBEN“ an 
sich. 
Die Fotografen der Ausstellung 
richten dabei den Blick auf un-
terschiedlichste Bereiche: Tech-
nik, Natur und Emotionen.
Der Begriff „INNENLEBEN“ mag 
im ersten Moment sehr einfach 
erscheinen. Angeregte Diskus-
sionen unter den Fotofreunden 
aber zeigten bei der Erarbeitung 
des Themas, dass „INNENLE-
BEN“ auf unterschiedlichste Art 
und Weise stattfindet. Ob dies 
die offensichtlichen Samen 
einer Frucht oder Details eines 
Motors sind oder etwas sub-
tiler das Vereinsleben darstellt, 
neue Assoziationen und Kombi-
nationen machen die besondere 
Spannung der einzelnen Bilder 
aus. Das Ergebnis ist eine Mi-
schung aus Entstehendem und 
Vergehendem, Ein- und Ausbli-

cken in unsere Welt, eben Innen-
leben aus vielen Perspektiven; 
lassen Sie sich überraschen.
Der Photoclub Nord Greifs-
wald freut sich, vom 12. Juli 
bis zum 23. August 2016 alle 
Interessierten zur Ausstellung 
„Innenleben“ in der Stadtbibli-
othek Hans Fallada Greifswald 
Knopfstraße 18 - 20 begrüßen 
zu dürfen.

Die Vernissage findet am 12. 
Juli um 18 Uhr statt.

Öffnungszeiten:
Montag
10:00 - 18:00 Uhr
Dienstag
10:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag
10:00 - 20:00 Uhr
Freitag
10:00 - 18:00 Uhr
Sonnabend
10:00 - 13:00 Uhr 

Knopfstraße 18 - 20
Internet: http://stadtbibliothek.
greifswald.de

Bahnhofstraße 4, Tel. 03834 
773510
www.koeppenhaus.de,
Kartenvorverkauf: 
Café Koeppen,
Bahnhofstraße 4, 
Stadtinformation

Mittwoch, 29. Juni, Vernissage, 
Koeppenhaus, 19:00 Uhr, Ein-
tritt frei
„Ich bin gern in Greifswald 
warum“
Ausstellung im Rahmen der 
Greifswalder Koeppentage

Freitag, 8. und Sonnabend, 9. 
Juli, Koeppengarten, Theater, 
Eintritt 9 & 13 Euro (Bei schlech-
tem Wetter im Haus!)
Die geheimen Leben von Henry 
und Alice - Komödie von David 
Tristram

Sommertheater im Koeppen-
haus-Garten mit Katja Klemt 
und Hannes Rittig 
Regie: Uta Koschel (Ladies 
Night, Das Fest, 4.48 Psychose) 

Wenn die Beziehungs-Lust-Welt 
mehr und mehr zur Ehe-Frust-
Welt wird, hilft nur eins: die 
Flucht nach vorn, hinein in die 
schillernde Gedankenwelt. 

Henry und Alice führen eine Ehe, 
in der die Luft ein wenig raus 
ist. Um nicht vollends in Rou-
tine zu ersticken, blenden beide 
regelmäßig den Alltag aus und 
flüchten sich in Tagträume, in 
denen sie cooler Geheimagent 
oder erotischer Kellner, verfüh-
rerischer Party-Vamp oder do-
minante Chefin sein dürfen. Im 
Gegensatz zum Partner darf der 

Zuschauer genüsslicher Zeuge 
dieser heimlichen Leben von 
Henry und Alice werden. 
Mittwoch, 13. Juli, 19:00 Uhr, 
Koeppenhaus (im Saal), Thea-
ter, Eintritt 2 Euro
Das studentische Theater „Die 
Möwen“ der Slawistik spielt 
„Robin Hoods große Liebe“

Ein Theaterstück in russischer 
Sprache von Leonid Filatov 
anlässlich seines 70. Geburts-
tages 
Es geht um Liebe und Freund-
schaft, vor allem darum, dass 
die innere Schönheit mehr zählt 
als die äußere ...

Freitag, 15. Juli, 20:00 Uhr, Ko-
eppengarten, Theater, Eintritt 9 
& 13 Euro
„Sommerherz“ - Schauspiel mit 

Katja Klemt und Hannes Rittig
Sommertheater im Koeppen-
garten. Ein Stück von Lucas 
Schwarz, Regie Uta Koschel 
Adam und Eva, Tarzan und Jane, 
Romeo und Julia, Brad und An-
gelina - wir kennen sie alle, 
die berühmten Liebespaare. 
Und ebenso bekannt sind wohl 
jedem von uns die Irrungen und 
Wirrungen der Liebe.  In „Som-
merherz“, der pointenreichen 
und verblüffenden Komödie im 
Garten des Koeppenhauses, rei-
sen wir durch die Zeitgeschichte 
der Paarbeziehungen. 

Kartenreservierung & Info im 
Café Koeppen tgl. ab 12 Uhr 
Tel. 03834 414189
Weitere Termine am 16. & 17. 
Juli und 20., 22. & 23. Juli je-
weils 20 Uhr. 

Innenleben
Ausstellung vom 12. Juli bis 23. August in der Stadtbibliothek 

Ausstellung und Theater im Literaturzentrum Vorpommern 
im KOEPPENHAUS

Sonnabend, 2. Juli | 11 Uhr
Preisverleihung und Ausstel-
lungseröffnung 
„CDF-Preisträger 2016: Oliver 
Petschauer - Statt Land Fluss“

Der 14. CDF-Preis wird am 2. Juli 
2016 an Oliver Petschauer aus 
Greifswald überreicht. Die Eröff-
nung seiner Ausstellung in der 
Caspar-David-Friedrich-Galerie 
erfolgt im Anschluss.
Er konnte aus 46 Bewerbern die 
9-köpfige Jury mit seinen Foto-
grafien und Fotoobjekten über-
zeugen. In einer künstlerischen 
Auseinandersetzung mit dem 
modernen Verständnis von ur-

baner Natur und deren Darstel-
lungen zeigt er eine veränderte 
Sicht, in welcher sich das Be-
kannte als unbekannt entpuppt 
und eine Entfremdung des Men-
schen von der Natur beleuchtet 
wird. In seinen Arbeiten hinter-
fragt er ironisch die moderne, 
überwiegend vom Stadtleben 
und von Wissenschaft geprägte 
Interpretation der romantischen 
Idee der Rückkehr zu Natur.
Begrüßung: Hannelore Kohl, 
Vorsitzende der Caspar-David-
Friedrich-Gesellschaft
Laudation: Katia Klose, freie 
Fotografin und Dozentin
Eintritt frei

Sonnabend, 16. Juli | 11 Uhr 
Präsentation Buchprojekt „Kin-
der entdecken Caspar David 
Friedrich in Greifswald“
13 Schülerinnen und Schüler 
der Regionalen Schule „Caspar 
David Friedrich“ arbeiteten seit 
September 2015 an dem Pro-
jekt „Kinder entdecken Caspar 
David Friedrich in Greifswald“. 
Im Caspar-David-Friedrich-Zen-
trum entwickelten sie ein Buch 
für Kinder zu Lebensstationen 
und Motiven des Malers in 
Greifswald und Umgebung. Es 
entstanden Zeichnungen und 

Texte zu Themen wie Friedrichs 
Hochzeit, seine Heimatstadt, 
Rügen, Familie und Familienre-
zepte und Währung zu Friedrichs 
Zeiten. 
Nun ist das Projekt beendet und 
das Kinderbuch wird in einer 
Präsentation im Caspar-David-
Friedrich-Zentrum der Öffentlich-
keit vorgestellt. 
im Anschluss: Autogramm-
stunde mit den Schülern + 2 
Kurzführungen durch die Schü-
ler zu den Themen „Die Fami-
lie Friedrich“ und „Kerze, Seife 
und Thaler“ 
Eintritt frei

Sonnabend, 23. Juli | 14 Uhr
„Caspar David Friedrich und 
Rügen“ - Führung durch das 
Haus
In 25 Jahren reiste Caspar 
David Friedrich sieben Mal nach 
Rügen um dort zu wandern und 
zeichnerisch Motive für seine 
Gemälde festzuhalten. Einige 
seiner bekanntesten Werke, 
wie „Der Mönch am Meer“ 
oder „Kreidefelsen auf Rügen“ 
sind ohne seine Rügenreisen 
nicht denkbar. In einer Führung 
durch das CDF-Zentrum wird 
dieser entscheidenden Verbin-
dung Caspar David Friedrichs 

zur Insel Rügen nachgegangen.
Kosten: Eintritt 3,50 Euro p. P., 
ermäßigt 2,50 Euro p. P.

Sonnabend, 30. Juli | 13 Uhr
Führung entlang des Caspar-
David-Friedrich-Bildweges 
- „Caspar David Friedrich ma-
ritim“
In Caspar David Friedrichs Bil-
dern sind immer wieder mari-
time Motive vertreten, ob nun 
Küsten, Schiffe oder Häfen. 
Seine Geburtsstadt Greifswald 
diente ihm dabei vielfach als 
künstlerischer Ausgangspunkt 
und Inspiration. In einer Füh-
rung entlang ausgewählter Sta-
tionen des CDF-Bildweges, wie 
die Steinbecker Brücke oder 
der Greifswalder Hafens, wer-
den Friedrichs maritime Bilder 
gezeigt und erläutert und die 
Geschichten dazu erzählt.
Treffpunkt ist das Caspar-David-
Friedrich-Zentrum, Lange Straße 
57.
Bei anhaltendem Regen findet 
die Führung nicht statt. Dauer: ca. 
60 min., Kosten: Eintritt 4,50 Euro 
p. P., ermäßigt 3,50 Euro p. P.

Lange Straße 57
Internet: www.caspar-david-
friedrich-gesellschaft.de

Veranstaltungen im Caspar-David-Friedrich-Zentrum
(eine Auswahl) 

Kalligraphische Arbeiten, 
Collagen und Assemblagen 

von Gieselheid Tröster
Ausstellung vom 25. Juni bis zum 21. August

in der Vorhalle der Marienkirche
Gieselheid Tröster gehört zu 
den Menschen, die aufmerk-
sam durch Wald und Flur 
streifen. Dabei Entdecktes, 
Gefundenes nutzt sie in 
ihren künstlerischen Arbei-
ten. So entstehen haptische 
Werke mit Baumrinden, an-
gewitterten Holzstücken und 
Steinen oder Papier- und 
Stofffetzen. Manchmal bringt 

Gieselheid Tröster sie zusam-
men mit Schrift. Ihre kalligra-
fischen Arbeiten gestaltet 
sie oft mit eigenen Sinnsprü-
chen; in diesen Werken set-
zen malerische Elemente den 
Hauptakzent. 
Wir laden herzlich ein zum 
Gespräch auf der Midisage 
am 17. Juli nach dem Got-
tesdienst um 11:30 Uhr. 

Auch wenn die Starterlisteliste in diesem Jahr bereits Anfang 
Juni geschlossen wurde, können Kurzentschlossene am Sonn-
tag, dem 17. Juli noch auf die Südmole kommen, um sich zum 
diesjährigen Boddenschwimmen anzumelden. Erwartet werden 
Schwimmerinnen und Schwimmer aus dem ganzen Bundesgebiet, 
ist das Boddenschwimmen ja auch ein Teil des MV-Cups im Frei-
wasserschwimmen, der auch durch die DLRG Greifswald organisiert 
und einmalig in Deutschland ist. 
Um 11:30 Uhr wird dann Ulrike Malzahn in Ludwigsburg den Start-
schuss über die Querung der Dänischen Wiek über ca. 2,6 km 
geben. Frau Malzahn gewann in den Jahren 1961 - 1963 das Bod-
denschwimmen und ist im Besitz des einzigen Wanderpokals, der 
je für das Boddenschwimmen gestiftet wurde. Sie wird auch die 
Siegerehrung vornehmen. 

Das traditionelle Boddenschwimmen zum Fischerfest Gaffelrigg
Das Kinderboddenschwimmen

Um 14 Uhr an der Südmole das Kinderboddenschwimmen über Strecken von 100, 200 und 500 m 
entlang der Mole. Wer hier mitschwimmen will, sollte schon einmal im Freiwasser geschwommen 
sein und das Jugendschwimmabzeichen in BRONZE erworben haben. Die Anmeldung ist online 
oder noch direkt am Wettkampftag von 8 bis 10:30 Uhr auf der Spitze der Südmole, am Badehaus 
der DLRG möglich. Die Startgebühr beträgt 10 EUR. Jede Teilnahme wird mit einer Urkunde und 
einer Medaille geehrt. Wer nach dem Wettkampf seine Badekappe abgibt, ist auch wieder bei der 
Badekappentombola dabei. Das Kinderboddenschwimmen ist dieses Jahr auch ein Wettkampf 
im Rahmen der Kinder- und Jugendsportspiele Vorpommern- Greifswald. 
Für das leibliche Wohl aller Teilnehmer sorgt der Greifswalder Ortsverband des Technischen 
Hilfswerkes.

Alle Informationen finden sich im Internet unter
www.boddenschwimmen.de






